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DS-Nr. 48/2007 „Innerörtliche Verbindung Berkholz-Meyenburg“ 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, 
 
auf Ihre Fragen in o. g. Anfrage kann ich Ihnen folgende Antworten geben: 
 
1. Welche Möglichkeiten sieht die Kreisverwaltung entscheidend Einfluss zu nehmen, um 

diesen unhaltbaren Zustand in absehbarer Zeit zu beseitigen? 
 

Entscheidend darauf Einfluss zu nehmen, ist einzig und allein Aufgabe des Landesbe-
triebes für Straßenwesen bzw. des zuständigen Fachministeriums in Potsdam. Sicher 
kann der Landrat Kontakt mit dem zuständigen Fachminister aufnehmen, um eine Re-
paratur dieses Streckenabschnittes zu beschleunigen. Es gibt jedoch weit schlechtere 
Landesstraßen im Landkreis Uckermark, welche dann ebenfalls eine Unterstützung 
durch den Landkreis erfahren sollten. Hier nur einige Beispiele:  
 

- Jamikow-Woltersdorf 
- Kerkow-Wolletz 
- Schönermark-Falkenhagen 
- Boitzenburg-Klaushagen. 

 
2. Wäre die Kreisverwaltung bereit, beim Land die Rückstufung für diese Straße zu einer 

Kreisstraße zu beantragen? 
 

Aus Sicht der Verwaltung sollte keine Rückstufung beantragt werden.  
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Begründung: Eine Umstufung sollte immer für ganze Streckenabschnitte beantragt 
werden. In diesem konkreten Fall müsste dann die Landesstraße L 284 von der      B 
166 bis zum Anschlusspunkt B 2 abgestuft werden. Bei dem defizitären Haushalt des 
Landkreises Uckermark sollten keine zusätzlichen finanziellen Belastungen herbeige-
führt werden.  

 
3. Gibt es die Möglichkeit, durch eine finanzielle Beteiligung des Landkreises (aus nicht 

verausgabten Investitionsmitteln) die Sanierung der Straße zu beschleunigen oder gar 
ausschließlich zu finanzieren? 

 
Eine finanzielle Beteiligung sowie eine ausschließliche Finanzierung dieses Strecken-
abschnittes kann per Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden. Aus Sicht der Verwal-
tung ist jedoch davon abzuraten, da die finanziellen Mittel dringend für die Investitionen 
des Landkreises benötigt werden. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass eine finan-
zielle Beteiligung bzw. ausschließliche Finanzierung eine zusätzliche freiwillige Aufga-
be sein würde. Bevor kreisliche Gelder in Landeseigentum fließen, sollten diese finan-
ziellen Mittel vorrangig auch in kreisliche Liegenschaften investiert werden. 

 
4. Welche anderen Möglichkeiten sieht die Kreisverwaltung? 
 

Ohne zusätzliche Bereitstellung finanzieller Mittel ist das von Ihnen aufgezeigte Problem 
nicht zu lösen. Da es um eine Landesstraße geht, bleibt nur der Weg über das zustän-
dige Fachministerium in Potsdam. Im Rahmen der Gleichbehandlung aller Kommunen 
im Landkreis sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen, dass viele andere Landes-
straßen im Kreisgebiet schlechter sind als die Ortsverbindung Berkholz-Meyenburg.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Klemens Schmitz  


